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1. BGiblatt Bei b 1 at t zur _l'..:?-.!'.:.lcLIJ! ent sko rre s pondenz . 90 Mai 1961 

Justizminister kündigt zusammenfass~,nd8nJ}~richt über Erfahrungen mit_K!3.:J:'tellen an 

166!A.B._ 

Zu 189/J Anfragebeantwortun~ 

Die Abgeordneten 0 1 a hund Genosson haben in einer parlamentarischen 

Anfrage vom 15. März d.J. die vom Radiokartoll vorhängte Liefersperre gegen­

über einem Einzelhändler kritisiert, der Waren zu günstigen BedingUngen an 

Angostellte abgegeben habe o Die Interpellanten, die die Ansicht vortraten, 

dass Kartelle, die nur dazu dienen, die Preise im Interesse des Profites hoch­

zuhalten, unmoralisch seien und verboten 'gehörten, ersuchten den Justiz­

minister, prüfen zu lassen, ob im gegebenen Falle Organe des Kartells gegen 

das Gosetz verstossen haben~ 

Bundesminister für Justiz Dl-:'o B rod a führt nunmehr in Bearrtwortung 

dieser 1,nfrage folgendes aus ~ 

Nach dem in der Anfrage geschilderten Sachvorhalt '\;mrdo ein dem 

registrierten Kartell der Radiifund Fornsehhändler angehörender Einzelhänd­

ler durch die zuständigen Kartellorgano vom Bezug der kartellierten Sach­

güter ausgeschlossen (Liofersperre), VJoi_l 'Jr einzelne von der Kartellver­

einbarung erfasste Sachgüter an Angestellte unter dem im Kartellregister 

eingetragenen Verkaufspreis abgegeben haben sollo 

Dieser Sachverhalt lässt erkeIUlen, dass es sich im vorliegenden Fall 

um eine sogenannte Preisbindung der zweiten Hand (vertikale Preisbindung) 

handelt, die im Kartellregister eingetragen ist" Eine solche Preisbindung 

eLor zwoiten Hand ist gegeben, wenn elor Lieferant (in der Regel der Her­

steller) der Sachgüter den von ihm belieferten Händlern bestimmte Preise 

(Mi:r;tdost- odor Festpreise) vorschreibt" an die sie sich bei Vfeiterver­

äusserung der bezogenen Waren :2Jll halten haG ,mo Ddr Hersteller macht in 

diesem Falle die Belieferung der Händl or davon abhängig, dass sie sich 

ihm gegenüber vertraglich zur Einhal tung dar vorgeSCllhriebenen Preise vor­

pflichten. Ihr wichtigstes Jl.nwendung?g'Goiot hat die vertikale Proisbindung 

boim Vertrieb von Markenartikeln ~ wozu auch Radio- und Fernsehgeräte 

gehören - gefunden. Das geltende Ka:r'tellGosotz wollte durch Zulassung der­

artiger Kartelle Preiskämpfe auf der Handels3tufe vorhinfu';rn o 

Die Eintragung des Radiokartells erfolgte allerdings noch untar_ 

der Geltung des Kartellgesetzes 1951 in seiner ursprünglichen Fassung, 

bei dem es bei der Genehmigung einer Kartollvereinbarung insbesondere auf 
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dia BOJ:'ücksichtigung betriebswirt schaftlicher Notwendigkeiten ankam 

(§ 12 ll.bo,-,2 Z.5 Kartollgesetz, BGBl.Nr.1737Sl). Seither, nämlich soit 

(;.0::" 3, Kar-cellg(3setznovel18~ BGI3l.Nr.136/58; sind die Bedingungen für die 

Bmvilligung solcher Kartelle wesentlich verschärft worden. Es kOfamt nur 

m;:Jll~ enf die gesamtwirtschaftliche Berechtigung des Kartells an, uncl die 

Gcmümspannen dürfen nicht an sich überhöht sein. J)as 'Bundesministerium 

für Just:~z kann die Frage, ob diese Voraussetzungen auch beim Radiokar-

tull und überhaupt boi anderen unt '3r der Herrschaft dos früheren Rcc:p:Ges 

oclor unter ganz anderen wirtschaftlichEm Verhältnissen eingetragenen Kar­

tollen ü'oer Markenartikel no eh zutreffen, von sich aUs nicht aufgreifen,' da 

eine runtswogige Üborprüfung der weiteron Zulassung eines Kartells unter 

goä~ldorten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht vorgesohen ist. Ebenso 

ist die E'rgl:'cdfung von Sanktion::m g,,,gen oinen Händler, der den in das 

K.J.rtcllregis-Jer eingetragenen Verkaufs preis unterschreitet, nach goltender 

Rochtelage nicht rechtswidrig und dahGr nicht strafbar, und z,var selbst 

cL2Y!1 nicht worm dio Voraussetzungen,unter denen die Eintragung orfolgte, 

::iicJ'!t ;l1ohr gegoben sind und das Kartell nur mohr dazu dienen sallto, oin 

YlirTschaftlich bedingtes Absinken der Preise der von der Kartellvoroin­

bal~vlllg orfasston Sachgüter und Leistungen zu verhindern. Die Strafbostimmung 

0,03 § 37 Kartellgesetz 1959, deron Zweck es u.a. sein sollte, zu verhindern, 

dass eda Kartolle Proissenkungstendenzen entgegenwirken, erweist sich somit 

Gorado für einen, so wichtigen und typischen Fall wie dcn vorgenannten als 

wiTlrungslos c 

Soll to abor im gogenständlichen Fallo die Licfersperre v!erhängt 'riOrden 
30in;1 ohno dass dom Einzelhändler ein Vorstoss' gogon die KartellvJreinbaTm,-g 
llacbzuVloi8on war, so fehlt es ebenfalls an einer wirksamen Strafbestimmung, 
':)m g~")gon die Organe dos Kart e11s vorzugehen? der Einzelhändler kann vielmOL,',' 
ymr ü1J01.' don Zivilrecht 8wOg zu se inem Rechte kommen. 

Die von mir angostoll tc Prüfung ergibt sohin, dass boi, der gegebonen 
Rochtslage in dem Vorgohen der Organe des Radio- und Fernseh,..:{:art;)lls kein 
straü'9chtlich zu ahndender Verstass gegen die Bestimmungen dos Kartoll.· 
Gosotzos 1959 vorliogt. 

l1bschliossend darf ich in Erinnerung rufen, dass das Kartollgosotz 
lJÜl 30 ~ Juni 1963 bofristet ist. Ich werdo don Organon der Bundosgosetz"~ 
gchL-:..ngohostons einenzusammonfassenden BoriCht über diebisherigon Er­
J:oh:rungc:J. mit dom nunmohr seit 10 Jahren in Kraft stehenden KartGllgosotz 
v;:n::logol1, um die Organe .der Bundes gosetzg8bung in die Lage zu vorsotzcm, 
Masf:l1ahmon zu oiner wirkungsvollen Bekämpfung Ydrtschaftsschädigondo:r ' 
IX12VJi:>:'kungon von Kartollvor,:,inbarungGn zu borat8n und zu beschlissson. 

-.-.-.-.-
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